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Partnerschaftsvertrag 
zur Aufstellung von Honigbienenvölkern 

am Lehrbienenstand 
des Imkervereins Donaustadt 

 
 

Das Vereinsmitglied ............................................................... ist nach einem Vorgespräch 
mit dem Vereinsvorstand des Imkervereins Donaustadt berechtigt, im Jahr 20__ ein bis 
drei Bienenvölker am Lehrbienenstand in 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 101, 
aufzustellen mit dem Ziel der Begleitung in die eigenständige Imkerei. 
Mindestvoraussetzung ist ein abgelegter Grundkurs. 
 
Ende der Aufstellung: Im auf das vereinbarte Aufstelljahr folgenden Frühjahr sind die 
Bienenvölker abzuholen und an einem bienengerechten Standort unterzubringen. Ein 
abweichender Zeitpunkt kann vereinbart werden. 
 
Anzahl der Völker:  
 

 Anzahl Jungvölker   Anzahl Kunstschwärme  Rasse: A. m. Carnica 
 Linie: .......................... 
 
Völker stammen von ImkerIn: .........................................., Beutenmaß: ............................. 
Königin(nen):............. RZ/Farbe/Nrn.......................... WK/gezeichnet: Ja/nein.................... 
 
Aufwandentschädigung für den Standplatz: 

Jahrespauschale von € 50,- pro Kunstschwarm 
Jahrespauschale von € 30,- pro Ableger/Jungvolk 

zahlbar innerhalb eines Monats ab Aufstellung. 
 
Grundkurs abgelegt am: …………………….. 
Das Vereinsmitglied kennzeichnet seine Bienenvölker und alle Beutenmaterialien mit 
Name, Adresse und Telefonnummer, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. 
Das Vereinsmitglied übernimmt die Fürsorge für seine/ihre Völker, bestätigt die 
Richtigkeit der oben gemachten Angaben, erklärt sich mit der Einhaltung der 
Bedingungen zur Völkeraufstellung einverstanden und nimmt die „Hausordnung des 
Lehrbienenstands“ zur Kenntnis. 
Bei Vernachlässigung der Völker oder Nichteinhaltung der Bedingungen erhält das 
Mitglied nach einem Monat eine Aufforderung, der Fürsorgepflicht für die Bienenvölker 
nachzukommen. Nach einem weiteren Monat verfallen die Bienenvölker samt Beuten an 
den Verein. Für allfällige Auslagen haftet das Mitglied. 
 
Sonstiges/Vereinbarungen: Für die Gesunderhaltung der Völker kann eine Gemülleprobe 
oder Futterkranzprobe erforderlich sein. Die Kosten gehen zu Lasten des Vereins-
mitglieds. 
 
Wien, am ………………….. 
 
Vereinsleitung / TQ-Team Vereinsmitglied 
 
 
…………………………………. …………………………………. 


